
  Bundesrecht konsolidiert 

www.ris.bka.gv.at  Seite 1 von 1 

Kurztitel 

Verfassungsgerichtshofgesetz 1953 

Kundmachungsorgan 

BGBl. Nr. 85/1953 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 33/2013 

§/Artikel/Anlage 

§ 65 

Inkrafttretensdatum 

01.01.2014 

Text 

§ 65. Die vorstehenden Bestimmungen dieses Abschnittes sind sinngemäß anzuwenden: 

 1. auf Anträge eines Gerichtes (Art. 140 Abs. 1 Z 1 lit. a B-VG), die die Entscheidung begehren, 
dass das angefochtene Gesetz oder bestimmte Stellen eines solchen verfassungswidrig waren 
(Art. 89 Abs. 3 B-VG); 

 2. wenn der Verfassungsgerichtshof über die Verfassungswidrigkeit eines Gesetzes oder von 
bestimmten Stellen eines solchen von Amts wegen zu erkennen hat (Art. 140 Abs. 1 Z 1 lit. b B-
VG). 


